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Streit um die Gerüche
aus Nachbars Küche

Der Fall:
Eine Wohnungseigentümerin
hat einen Restaurantbetreiber
verklagt, weil aus der Küche sei-
nes Gastlokals, das unter ihrer
Wohnung liegt, unangenehmer
Rauch und Gerüche verbreitetet
wurden. Der Restaurantbetrei-
ber ließ sich in den Rechtsstreit
ein. Dabei erklärte er sich bereit,
einen Rauchabzug einzubauen.
Dieser müsste jedoch an der
Vorderseite der Wohnung der
Klägerin angebracht werden.
Der Sachverständige des Ge-
richts empfahl zwar diese Lö-
sung, doch die Klägerin wider-
setzte sich. Der Fall wurde
schlussendlich bis an das
Höchstgericht verwiesen.

Wie die Gerichte entschieden:
In erster und zweiter Instanz
stellten die Gerichte fest, dass
die Immissionen – also die Be-
lästigung durch Gerüche, Lärm
und Ähnlichem – in dem vorlie-
genden Fall tatsächlich ein nicht
tolerierbares Ausmaß aufwie-
sen. Der Klägerin wurde deshalb
ein Schadenersatzbetrag in Hö-
he von rund 6000 Euro zuge-
sprochen. Zudem erteilten ihr
die Gerichte die Auflage, dass sie
der Anbringung eines Rauchab-
zugs zustimmen muss. Ansons-
ten müsste sie die Immissionen
in Zukunft hinnehmen.

Vor kurzem hat sich schließ-
lich das italienische Kassations-
gericht mit dem Rechtsstreit be-

fasst. Es erinnerte dabei an den
gesetzlichen Grundsatz, dass ein
Immobilieneigentümer die Si-
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tuation zu tolerieren hat – sofern
sich die Immissionen in einem
akzeptablen Rahmen bewegen,

(Urteil Nr. 8094 vom 7. April
2014). Denn das Zivilgesetzbuch
(Artikel 844) sieht Folgendes vor:
„Der Eigentümer eines Grund-
stücks kann Immissionen von
Rauch oder Wärme, von Gerü-
chen, Geräuschen, Erschütte-
rungen und ähnliche vom
Grundstück des Nachbarn aus-
gehende Einwirkungen nicht
untersagen, wenn sie das unter
Berücksichtigung der örtlichen
Verhältnisse gewöhnliche Maß
des Erträglichen nicht über-
schreiten. Bei der Anwendung
dieser Bestimmung muss die
Gerichtsbehörde die Erforder-
nisse der Produktion mit den
Rechten aus dem Eigentum ab-
stimmen. Sie kann den Vorrang
eines bestimmten Gebrauchs
berücksichtigen.“

Aber: Wenn die Immissionen
das erträgliche Maß überschrei-
ten, kann ein Gericht einen
Wohnungseigentümer nicht da-
zu zwingen, der Anbringung ei-
nes Rauchabzugs an seiner
Hausfront zuzustimmen – auch
wenn er durch die Immissionen
gesundheitliche Beeinträchti-
gungen, die sich durch Rauch
und Gerüche ergeben können,
hinnehmen müsste. Eine derar-
tige Lösung ist vom Gesetz
schlichtweg nicht vorgesehen.

Einmal festgehalten, dass die
Immissionen ein akzeptables
Ausmaß überschreiten, muss
ein Gericht deshalb anordnen,
dass die Immissionen in Zukunft
unterlassen werden müssen.

Das Höchstgericht hat somit
das Urteil des zuständigen Ober-
landesgerichts annulliert und
die Prozesssache an eine Sektion
desselben Oberlandesgerichts
rückverwiesen. Dieses muss nun
eine andere Lösung finden.

* Martin Gabrieli ist Partner der
Kanzlei Dr. Markus Wenter & Dr.
Martin Gabrieli in Bozen.
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Wenn viel gekocht wird, riecht man das zwangsläufig – und so man-
chem Nachbarn wird die Geruchsbelästigung zu viel. digitale/spada
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